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heute noch irgendwelche An-
spräche gegenüber der Vor-
sorgeeinrichtung geltend ma-
chen können. Über allfällige
freiwillige Leistungen kann
allein die Pensionskasse auf-

grund ihres Reglementes ent-
scheiden. Allerdings besteht
wenig Aussicht, denn die
Pensionskassen haben sich
an klare Vorschriften zu hal-
ten.

Anspruch auf Ergänzungs-
leistungen (EL)
Nach dem Auslaufen Ihrer
beruflichen Vorsorge müssen
Sie mit einer Ehepaar-Rente
von weniger als 2500 Franken
leben. Wie Sie schreiben,
würde es Sie jedoch «be-

drücken», wenn Sie in Ihren
«alten Tagen» noch auf Er-

gänzungsleistungen angewie-
sen wären. Ich kann aller-
dings Ihre Befürchtungen
nicht teilen, besteht doch -
wie auf die AHV-Rente -
grundsätzlich ein gesetzlich
geregelter Rechtsanspruch
auf EL. Der Unterschied liegt
allein darin, dass die AHV-
Renten aufgrund der Bei-

tragsjahre und der Einkorn-
menshöhe berechnet wer-
den, während die EL als söge-
nannte Bedarfsleistungen
von den persönlichen wirt-
schaftlichen Verhältnissen,
das heisst von Einkommen
und Vermögen sowie von
den Ausgaben, abhängen.

Gerade Ihre «Lebensge-
schichte» zeigt, dass die Lei-

stungen der AHV/IV nicht
immer ausreichen, um den
Existenzbedarf der Versicher-
ten angemessen zu decken,
wie dies jedoch das verfas-

sungsmässige Ziel wäre.
Wenn das Verfassungsziel al-
lein über die Renten erfüllt
werden sollte, würde dies ei-
nerseits in vielen Fällen zu
Überdeckungen führen und
anderseits die staatliche Ver-

Sicherung allzu stark bela-
sten. Um die öffentlichen
Mittel gezielt einzusetzen,

soll das Ziel nicht in jedem
Fall über die Renten allein er-
reicht werden, sondern unter
Einbezug der Ergänzungslei-
stungen. Dies erlaubt es auch,
in den Fällen, in denen
tatsächlich ein Bedarf besteht
(zum Beispiel wegen zu gerin-
ger AHV/IV-Rente, fehlender
Pensionskasse, hohen Krank-
heits-, Heim- oder Pflegeko-
sten usw.) wesentlich höhere
gezielte Leistungen auszu-
richten, als dies mit generei-
1er Rentenerhöhung möglich
wäre.

Die EL sind keine Fürsorge-
oder Sozialhilfeleistungen,
sondern gehören zur AHV/IV.
Sie werden denn auch in den
meisten Kantonen von den
Organen der Sozialversiche-

rung, also von Ausgleichskas-
sen und AHV-Zweigstellen,
bearbeitet. Damit besteht
keinerlei Anlass zu Bedenken,
einen berechtigten Anspruch
auf EL geltend zu machen.
Vielmehr nehmen Sie damit
lediglich ein verfassungsmäs-
sig verankertes Recht wahr.
Vielleicht kann Sie die Tatsa-
che beruhigen, dass heute in
der Schweiz über 2 Milliarden
Franken an EL bezogen wer-
den, was belegt, dass die

Ergänzungsleistungen heute
einen unverzichtbaren Teil
der eidgenössischen Alters-,
Hinterbliebenen- und Invali-
denvorsorge darstellen.

Dr. Zur. Rudo/fTwor

Recht
Erbvorbezug:
Be- statt Entlastung
Vor einige« /ahren verschrieben

wir unser Hans aZs Erbvorbezu^
unserem Sohn. Statt uns zu ent-

tasten, haben wir uns damit nur
betastet/ A//es wird uns ohne

Abzüge durch Steuern auf-
gebrummt, Haus, Hypothek,
EZ^enmZeZwerf und Gnmdsteu-

er. Ereunde machten uns darauf
au/merksam, dass unser EehZer

durch das NuZzun.gs- statt
Wohnrecht entstand, sie seien

durch das Wohnrecht von die-

sen Zahlungen enthoben. Nach

Rücksprache auf dem Notariat
stimmen diese Angaben nicht,
Nutzupgs- und Wohnrecht un-
ter/ie^en den ^Zeichen Eedipgun-

£en, wurde uns zesa,§t. Nach-
dem wir nun /hren ArtikeZ in der

«ZeitZupe» 9/95, Seite 42, über

das Nufzmessupgs- und Wohn-
recht ^eZesen haben, wissen wir
nicht mehr, was nun stimmt.

Im angesprochenen Artikel
habe ich die zivilrechtliche
Regelung der Nutzniessung
und des Wohnrechts nach
den einschlägigen Bestim-

mungen des Schweizerischen

Zivilgesetzbuches (ZGB) dar-

gestellt. Das ZGB bestimmt,
dass der Nutzniessungsbe-

das weltweit erste
volldigitale Hörgerät,
ermöglicht:

• Hören in CD-Qualität.

•Vollautomatische
Anpassung an wechselnde
Hörsituationen.

• Unterdrückung von
Störgeräuschen,
Verstärken von Stimmen.

• Verhindern des
unangenehmen Pfeifens
(Rückkopplung).

• Völlig neue Anpass-
methode im Ohr selber, die
in jedem Fall bestmögliches
Hören gewährleistet.

jchten Sie gerne mehr über das völlig neue Hörsystem
r senden Innen gerne unverbindlich und völlig kostenlos
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IWir
send.. ^...v .„.,,3 ...—........ ...^
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J senden Sie den Coupon an: Widex Hörgeräte AG, Postfach, 8304 Wallisellen |
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Raffer

rechtigte an einer Liegen-
schaft neben den Hypothekar-
Zinsen und den Unterhaltsko-
sten auch die entsprechenden
Steuern zu tragen hat. Der In-
haber eines ausschliesslichen
Wohnrechts hat hingegen
rein zivilrechtlich bloss die
Unterhaltskosten der Liegen-
schaft zu übernehmen. Wie
gesagt, handelt es sich hiebei

um die zivilrechtliche Rege-

lung, die von der steuerrecht-
liehen Ordnung auseinander-
zuhalten ist.

Für die «Zeitlupe» ist es an-
gesichts der 26 verschiedenen
kantonalen Steuerordnungen
nicht möglich, in der Beant-

wortung der Leseranfragen
auf die jeweilige steuerrecht-
liehe Regelung einzugehen.
Vermerkt kann werden, dass

nach der steuerrechtlichen
Ordnung des Bundes der

Wohnberechtigte für den

sogenannten Eigenmietwert

Maniquick® - das Elektrogerät
für die professionelle Mani- und
Pedicure zuhause - pflegt und
verschönert Ihre Hände und
Füsse.

Mit fünf verschiedenen Arbeits-
Aufsätzen geben Sie Ihren
Nägeln die perfekte Form und

optimalen Glanz. Pflegen wirk-

der selbstbenutzten Woh-

nung als einkommenspflich-
tig erklärt wird.

Obwohl Sie daran Zweifel
zu haben scheinen, haben Sie

mit Ihren Kindern tatsäch-
lieh einen Kaufvertrag abge-
schlössen. Der Kaufpreis wur-
de teilweise durch Übernah-
me der Hypothek und teil-
weise durch Einräumung der

Nutzniessung beglichen, teil-
weise wurde er als Erbvorbe-

zug angerechnet. Aufgrund
des übermittelten Kaufver-
träges ergibt sich klar, dass

Sie in Ihrem Kanton auch
als Wohnberechtigte Steuer-

pflichtig wären. Eine Ände-

rung des bestehenden Vertra-

ges durch Vereinbarung des

Wohnrechts anstelle der

Nutzniessung würde dem-
nach nichts nutzen.

Eine Änderung der beste-
henden vertraglichen Rege-

lung bedarf der Zustimmung

sam und gefahrlos harte Haut und
Schwielen oder bearbeiten ver-
dickte und eingewachsene Nägel.

Vertretung und Service:
Gubser & Partner AG, 8040 Zürich

Ihrer Kinder. Denkbar wäre,
dass die Nutzniessung aufge-
hoben und an ihrer Stelle
eine - zweckmässigerweise
langfristige - Miete mit den
Kindern vereinbart wird. Der
Mietzins könnte mit dem
nicht verbrauchten Kapital-
wert der Nutzniessung ver-
rechnet werden. Damit
wären die Kinder mit den Un-
terhaltskosten, den Hypothe-
karzinsen und den Liegen-
schaftssteuern belastet, doch
wäre ihre Rechtsstellung als

Mieter schwächer als diejeni-
ge als Nutzniesser. Wie ge-
sagt, handelt es sich dabei um
eine denkbare andere Rege-

lung, die ich jedoch nicht
empfehlen möchte. Beispiels-
weise könnte bei einem Ver-
kauf der Liegenschaft durch
die Kinder der neue Eigentü-
mer bei dringendem Eigenbe-
darf auch einen langjährigen
Mietvertrag kurzfristig kündi-
gen.

Aus Ihrer Zuschrift ist
nicht ersichtlich, welche
Überlegungen zur Übertra-

gung der Liegenschaft an die
Kinder gegen Einräumung
der Nutzniessung geführt ha-
ben. Es handelt sich aber hie-
bei um eine durchaus übliche
Regelung, wenn Eltern schon
zu Lebzeiten Eigentum an die
Kinder übertragen wollen.
Der wesentliche Nachteil da-
bei ist, dass die Eltern die Lie-

genschaft nicht mehr veräus-
sern oder mit einer Erhöhung
des Hypothekardarlehens be-
lasten können. Doch können
die Eltern weiterhin allein die
Liegenschaft bewohnen be-

ziehungsweise benutzen,
weshalb sie mit den Unko-
sten belastet sind.

Geltung alten
Eherechts
7978 tobe« wir eine« Ehever-

trag benrtonde« lasse«. Darin
wurde /ëslgeto/ten, dass wir
dem ordentliche« Gütersfand
unterstehen. Weiter wurde ver-

einhart, dass heim Tod eines

Ehegatten der ^anze Vorschlag
nach Ausscheidung des Man-
nes- und Erawengxtfes dem üher-

lebenden Ehegatten gehört. Am
7. /anuar 7988 trat ein neues

Eherecht in Kra/t. Wir sind nun
venmsichert, oh die Vereinha-

rungen unseres Ehevertrages
auch in; neuen Eherecht gelten.

Die unter der Geltung des al-

ten Eherechts abgeschlosse-
nen Eheverträge bleiben auf-

grund der ausdrücklichen
Regelung in Artikel 10 der

Anwendungs- und Ausfüh-
rungsbestimmungen zum
Zivilgesetzbuch (ZGB) auch
nach dem Inkrafttreten des

neuen Eherechts per 1.Januar
1988 gültig. Im Falle der Auf-
lösung Ihrer Ehe infolge Tod
wird somit der Ehevertrag,
den sie schon im Jahre 1978

abgeschlossen haben, zur An-
wendung gelangen. Darüber
hinaus wurde bei der Ein-
führung des neuen Eherechts
im wesentlichen bloss klarge-
stellt, dass Vereinbarungen
über die Vor- und Rück-

Schlagbeteiligung bei der alt-
rechtlichen Güterverbin-
dung, dem damaligen or-
dentlichen Güterstand, die
Pflichtteilsansprüche der

nichtgemeinsamen Nach-
kommen nicht beeinträchti-
gen dürfen. Ferner wurde be-

stimmt, dass für das Sonder-

gut der Ehegatten inskünftig
die neuen Vorschriften über
die Gütertrennung gelten.

Sie können somit ohne
weiteres davon ausgehen,
dass Ihr Ehevertrag weiterhin
gilt, dass Sie unter dem alt-
rechtlichen Güterstand der

Güterverbindung leben und
dass der gesamte Vorschlag
dem überlebenden Ehegatten
aus Güterrecht zukommen
wird, ausser wenn Sie nicht-
gemeinsame Nachkommen
haben sollten.

Verlangen Sie jetzt unsere
ausführliche Information per
Telefon oder Fax: 01-291 02 72.

L/ber 25 Jabre erfo/gre/cbe Pf/ege.

i
/y maniquic^ ^ SWISS MAMADE
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Erbberechtigt -
pflichtteiisgeschützt?

/n der «Zeitlupe» 1-2/96 (Seife

42/ schrieben Sie über den

«P/Zichfteil unter Brüdern»,
dass Ge5c/iw/5ter gegenseifig
kein Rechtgeltend machen kön-

nen, vom andern automatise/?

zu erben. Doch etwas verstehe

ich n/cht. Sie schrieben: «7hr

Bruder wäre thnen gegenüber
erst dann erbberechtigt, wenn
Ihre Bhe/rau und thre Nach-
kommen vor Ihnen sterben so//-

ten. £r wäre aber n/cht p/licht-
tei/geschützt.» Wieso wäre er
dann doch erbberechtigt, wenn
er doch kein gesetz/iches An-
recht aufeinen P/7ichtteü hat?

Es ist wesentlich, dass zwi-
sehen den gesetzlichen Erben
und den pflichtteilgeschütz-
ten Erben unterschieden wird.
Die nächsten Erben eines Erb-
lassers sind, neben dem über-
lebenden Ehegatten, seine
Nachkommen. Hinterlässt der
Erblasser keine Nachkommen,
so gelangt die Erbschaft an
den Stamm der Eltern. An die
Stelle von Vater oder Mutter,
die vorverstorben sind, treten
ihre Nachkommen. Der Bru-
der des Erblassers ist somit, ne-
ben dem überlebenden Ehe-

gatten, sein gesetzlicher Erbe.

Wenn der Erblasser weder
Nachkommen noch einen
Ehegatten noch Nachkom-
men des elterlichen Stammes

hinterlässt, so gelangt die Erb-

schaff an den Stamm der
Grosseltern, das heisst, die
Grossväter und die Grossmüt-
ter sind die gesetzlichen Erben
des Erblassers und an ihre Stel-

le treten ihre Nachkommen,
sofern die Grosseltern vor
dem Erblasser verstorben sind.

Die gesetzlichen Erben ge-
langen in den Genuss der
Erbschaft des Erblassers,

wenn dieser nicht durch
letztwillige Verfügung dar-
über verfügt hat. Der Erb-
lasser kann über sein Nach-
lassvermögen durch letztwil-

lige Verfügung frei bestim-

men, wobei er grundsätzlich
die Pflichtteilsrechte zu be-
achten hat. Pflichtteilsge-
schützte Erben sind aber
bloss die Nachkommen, die
Eltern und der überlebende
Ehegatte des Erblassers. Hin-
terlässt der Erblasser bei-
spielsweise bloss Geschwister,
so kann er durch letztwillige
Verfügung (z.B. Testament)
über sein Vermögen frei ver-
fügen und den Geschwistern
nichts hinterlassen; trifft je-
doch der Erblasser keine letzt-
willige Verfügung, so wird er

von seinen Geschwistern be-
erbt.

Dr. Zur. Marco Bz'aggi

Medizin
Hühneraugen
ich habe Probleme mit staue/z^
wachsenden Hühneraugen zwi-
sehen den Zehen. Die Pussp/7e-

gerin hehande/f sie a//e paar
Wochen, aber die Schmerzen

kommen immer wieder. Sa/ben

und Baden nützen nichts.

Hühneraugen sind Druckstel-
len im Zehenbereich, die
durch eine Veränderung der
normalen Fussform oder
durch das Tragen von unge-
eignetem Schuhwerk entste-
hen können. Die örtliche
Druckerhöhung führt zu
einer starken Verdickung der

Haut, die sich dadurch zu
wehren sucht. Wir kennen
diese Erscheinung von der

Schwielenbildung an den
Händen nach längerer schwe-

rer Arbeit. Mit der Zeit wirkt
sich diese Verhornung an den
Zehen wie ein Fremdkörper
aus. Es kommt zu einer
schmerzhaften Entzündung
der weichen Umgebungshaut

- das Hühnerauge ist geboren.
Es leuchtet ein, dass die

Entfernung der Hiihnerau-
gen, Fussbäder und Salben

zwar manchmal sinnvoll,
aber eben doch nur Sym-
ptombekämpfung sind. So-

weit möglich sollte durch An-
passen von Stützeinlagen,
Anbringen von Polsterringen
und Tragen genügend weiter
Schuhe der Druck auf die
Zehen vermindert werden.
Bringen diese Massnahmen
keine Linderung, muss gele-

gentlich sogar ein kleiner
operativer Eingriff in Be-

tracht gezogen werden.

Magnesiummangel
Bei einer Tofaluntersuchung
wurde ein Magnesiummangel
bei mir/êstj'esfe//t DerArzt ver-
schrieb mir Magnesium-Tablet-
ten. Das einzige, was mich seif

einiger Zeif stört, ist der häufte
Druck in der Magengegend mit
leichtem Brechreiz. Bs sind keine

eigentlichen Schmerzen, ich ha-
be aber keinen Appetit. Seitdem

ich die Tabletten nehme, hat der

Druck nachgelassen. Was ist der

Grund des Magneszummangels?
Welche Polgen können daraus
entstehen? Wie kann ich diesem

Mangel vorbeugen?

Das Interesse am Magnesium
ist in den letzten Jahren
enorm gestiegen, vor allem
seit die Möglichkeit besteht,

genauere Messungen über
sein Vorkommen im Körper
durchzuführen. So weiss man
heute, dass Magnesium eine
entscheidende Rolle im Stoff-
Wechsel der Nerven- und
Muskelzellen spielt.

Gründe für einen Magne-
siummangel können sein:

Mangelernährung, chroni-
scher Alkoholkonsum,
schwere Durchfälle, erhöhter
Bedarf bei Leistungssportlern
und in der Schwangerschaft
sowie längere Anwendung
von Wassertabletten. Beim

Ein Treppenlift...
damit wir es bequemer haben!

«Wir warteten viel zu lange»

• für Jahrzehnte
• passt praktisch

auf jede Treppe
• in einem Tag

montiert

Bitte senden Sie mir Unterlagen
Ich möchte einen Kostenvoranschlag

Name/Vorname

Strasse

PLZ/Ort

Telefon ZL.Juni/Juli.96

Die Spezialisten für
Treppenlifte
innen und aussen

HERAG AG Tramstrasse 46
8707 Uetikon a/See
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